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	Prot. Nr. KS/KE/CW/12.04/18561
Bozen, am 1. September 2004
Sachbearbeiter: 
Werner Clara


Dr. Karin Egarter
Tel. 0471/41 55 67
	An die 
Schuldirektorinnen und Schuldirektoren
der Schulsprengel sowie 

der Mittel- und Oberschulen
im Lande

An die 
Direktorinnen und Direktoren

der gleichgestellten Mittel- und Oberschulen

im Lande 

An die Rechnungsrevisoren/innen an den Schulen

im Lande


RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 38/2004
Kontrolle über die Verwahrung der Diplomvordrucke – Führung der Diplomregister  – Verantwortung der Schulführungskräfte
Sehr geehrte Frau Direktorin,

sehr geehrter Herr Direktor,

aufgrund eines konkreten Vorfalls erlaube ich mir, Ihnen in Bezug auf die Kontrolle über die Verwahrung der Diplomvordrucke, die Führung der Diplomregister und die damit verbundene Verantwortung der Schulführungskräfte folgende klärende Hinweise mitzuteilen: 
Gemäß den einschlägigen Bestimmungen (Artikel 97 des königlichen Dekrets vom 4. Mai 1925, Nr. 653, Ministerialrundschreiben vom 6. September 1991, Nr. 266
, Rundschreiben des Schulamtsleiters vom 9. März 1992, Nr. 27) trägt die Schulführungskraft die volle Verantwortung für die Verwahrung der Diplomvordrucke. Sie ist somit für den Eingang der Diplomvordrucke und für die Ausgabe der Diplome verantwortlich und muss auch jederzeit in der Lage sein, über den Verbleib der Diplomvordrucke bzw. Diplome Rechenschaft abzulegen. 
Im Rahmen der Einführung der neuen Diplomvordrucke für die Mittel- und Oberschule (siehe die eigenen Rundschreiben Nr. 42 vom 8. Juli 1999, Nr. 68 vom 29. Oktober 2001 und Nr. 41 vom 29. August 2002) sind diese erstmals mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen worden. Daher ist es nunmehr möglich, aber auch erforderlich, dass die Schulen jederzeit nachvollziehen können, welcher Schüler bzw. welche Schülerin welches Diplom erhalten hat. Nur so kann gewährleistet werden, dass im Falle des Verlustes eines Diplomvordrucks - zur Vorbeugung eines etwaigen Missbrauchs - eine Anzeige bei der Polizei mit der Angabe der genauen Nummer des abhanden gekommenen Diplomvordrucks gemacht werden kann und in der Folge die anderen Schulen staatlicher Art und Schulämter des Landes, die Abteilungen für die Berufsbildung sowie das Unterrichtsministerium über den Verlust informiert werden können. 
Ich ersuche Sie daher um äußerste Sorgfalt bei der Verwahrung der Diplomvordrucke. Für die Diplomvordrucke der Oberschule ist bereits im eigenen Rundschreiben vom 29. Oktober 2001, Nr. 68 ausdrücklich vorgesehen, dass im Diplomregister die „Art des Diploms mit der Nummer des Vordruckes“ vermerkt werden muss. Im Sinne der Nachvollziehbarkeit des Verbleibs der einzelnen Diplomvordrucke und der Transparenz ist künftig bei allen nummerierten Diplomvordrucken die selbe Vorgangsweise erforderlich. Dies bedeutet, dass auch für die Mittelschuldiplome im Register, in welchem die Ausgabe der Diplome vermerkt wird, die fortlaufende Nummer des Vordrucks anzuführen ist.
Um den Verlust von Diplomvordrucken zu vermeiden, erinnere ich daran, dass im Sinne des Rundschreibens Nr. 41/2002 bei einer eventuellen Skartierung von verschriebenen und unbrauchbar gewordenen Diplomvordrucken im entsprechenden Bestandsverzeichnis die Nummerierung der skartierten Diplomvordrucke genauestens zu vermerken ist. 
Zudem weise ich abschließend darauf hin, dass die Rechnungsrevisoren/innen - aufgrund der obgenannten Bestimmungen - jederzeit eine Überprüfung in Bezug auf die Verwahrung und den Verbleib der Diplomvordrucke bzw. Diplome vornehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

DER SCHULAMTSLEITER
- Dr. Peter Höllrigl -
� EMBED Word.Picture.8  ���








� „I Capi d’Istituto cureranno di registrare il carico e il discarico dei moduli dei diplomi, tenendo presente che essi sono tenuti, a norma dell’articolo 97 del regio decreto 4 maggio 1925, Nr. 653, a renderne conto a ogni richiesta del Provveditore o del Ministero. Il registro di carico e scarico deve essere istituito da tutti i Capi d’Istituto e tenuto costantemente aggiornato. Al riguardo si precisa che i Capi d’Istituto sono personalmente responsabili della custodia dei diplomi ricevuti dai Provveditorati agli studi.”
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